
SCHUTZ, PFLEGE,ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 Abs.1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

SONSTIGE PLANZEICHEN

Flächen für Massnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen

Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die 
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonst. Bepflanzungen

Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und 
Gemeinschaftsanlagen       

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 
zu belastende Flächen

Festsetzungen der Höhenlage356,18 

110-kV-Hochspannungsfreileitung

Gashochdruckleitung DN 200

Stützmauer

St

Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind

hier:
W -  Schutzabstand Wald 30 m
F - Schutzabstand Freileitung 25 m
L - Schutzabstand Landstraße 20 m
B - Schutzabstand BAB8 40 m

A A Druckleitung zur Abwasserentsorgung

Nummer der PflanzmaßnahmeP1a + b, P2

Nummer der MaßnahmeM1 + M2

Farblich ergänzende Darstellung für Flächen zum Anpflanzen und Erhalt

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des 
Naturschutzrechtes, hier: Landschaftsschutzgebiet
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1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB und §§ 1 - 15 BauNVO)

Sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO
Zweckbestimmung: „Sportpark Kaiserlinde“ 

Als oberer Bezugspunkt gilt der obere Abschluss des 
Daches oder der Wand.

Untergeordnete Dachaufbauten, insbesondere 
Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energie, dürfen 
die Höhe der Oberkante um bis zu 2,0 m 
überschreiten.

Die Festsetzung zur Höhe der baulichen Anlagen gilt 
nicht für Flutlichtmasten und andere Anlagen, die zur 
Beleuchtung des Spielfeldes dienen.

Hinweise

5. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und 
Garagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB § 12 BauNVO)

Die für den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlagen 
erforderlichen Nebenanlagen sind innerhalb und 
außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. 
Stellplätze und zugehörige Zufahrten sind im 
gesamten Sondergebiet innerhalb und außerhalb der 
überbaubaren Fläche sowie auf den dafür 
festgesetzten Flächen zulässig. Garagen sind nur 
innerhalb der überbaubaren Fläche zulässig. Nachrichtliche Übernahme

1.1 Zulässige Arten von Nutzungen 4. Überbaubare Grundstücksflächen
(§ 9 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

siehe Plan
Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO werden die überbaubaren 
Grundstücksflächen im vorliegenden Bebauungsplan 
durch die Festsetzung von Baugrenzen bestimmt, die 
dem Plan zu entnehmen sind.

Teil B: Textteil

Teil A: Planzeichnung

Festsetzungen
gem. § 9 BauGB i.V.m. BauNVO

1. Änderung des Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Sportpark Kaiserlinde" 

 Digitale Katastergrundlagen werden auf Grundlage von analogen Katasterrahmenplänen und Inselkarten erstellt. 
 Demzufolge kann die Genauigkeit der digitalen Karte auch nur der Genauigkeit der zugrunde liegenden analogen Karte entsprechen! 
 (Quelle: LKVK); Digitale Kartengrundlage: Landesamt für Kataster-, Vermessung und Kartenwesen.

Verfahrensvermerke

Planzeichenerläuterung
nach BauGB i.V.m. BauNVO und PlanZV 1990

Gemeinde Spiesen-Elversberg

6. Verkehrsflächen, Fußgängerbereiche, 
Anschluss anderer Flächen an die 
Verkehrsfläche 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

siehe Plan:
Hier: Landstraße L 112 mit den hier durchzuführenden 
baulichen Maßnahmen
Anschlusspunkte an die L 112.
Fußweg zur Waldstraße.

ART DER BAULICHEN NUTZUNG  
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB ; §§ 1-11 BauNVO)

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN 
(§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

VERKEHRSFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Sondergebiete (Sport- und Freizeitpark)
(§ 1 BauNVO) 

Baugrenze

Straßenbegrenzungslinie

Straßenverkehrsflächen

SO
SPORT

Fussgängerbereich

LANDWIRTSCHAFT UND WALD 
(§ 5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB)

Wald

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 
(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl (GRZ)

Höhe
max = 15 m

GRZ 0,8

Höhe der baulichen Anlagen als Höchstgrenze 
über Bezugspunkt)

Abweichende Bauweisea

HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSERLEITUNGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB ) 

110-kV-Hochspannungsfreileitung

Gashochdruckleitung DN 200

VERSORGUNG, ABFALLENTSORGUNG, ABWASSERBESEITIGUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB ) 

Flächen für Versorgungsanlagen
hier: Versickerungsmulde

1. Anlagen für sportliche Zwecke sowie zu deren 
ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen 
Nebenanlagen  
hier: 

- ein Stadion für ca. 15.000 Zuschauer
- weitere Fußball- und Sportplätze für den Spiel- 

und Trainingsbetrieb
- die einem Stadion dienenden Anlagen und 

Einrichtungen für Sporttreibende, Besucher, 
Kunden, Beschäftigte und Betreiber wie 
Umkleideräume, Sanitäreinrichtungen und 
Geräteräume

- Nebenanlagen für Versorgung, Anlieferung, 
Wartungszwecke, Rettungskräfte und 
Abstellmöglichkeiten

- Sonstige sportbezogene Infrastruktur, wie 
Flutlichtanlagen und Anlagen zur 
Platzbewässerung

2. Anlagen für kulturelle, soziale und 
gesundheitliche Zwecke

3. Schank- und Speisewirtschaften, die in einem 
funktionalen Zusammenhang zur 
„mulitfunktionalen“ Arena stehen

4. Veranstaltungs- und Tagungsräume
5. Büro- und Verwaltungsgebäude sowie sonstige 

Einrichtungen für Organisation und 
Verwaltungszwecke

6. Einzelhandel für Fanartikel mit einer 
Verkaufsfläche von max. 50 qm

7. Ausstellungsflächen
8. die für die Ver- und Entsorgung erforderlichen 

Anlagen und Einrichtungen
9. Flächen für Stellplätze mit ihren Zufahrten
10. die für die innere Erschließung erforderlichen 

Wege
11. Zaunanlagen zur Sicherung der Anlage

3. Bauweise
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)

siehe Plan,
In der abweichenden Bauweise (a) sind auch 
Gebäude über 50,0 m Länge mit allseitigem 
Grenzabstand zu errichten. Eine Begrenzung der 
Länge der Gebäude besteht nicht. 

7. Führung von oberirdischen oder 
unterirdischen Versorgungsanlagen und 
-leitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

siehe Plan:
hier: Die Abwasserentsorgung erfolgt im Trennsystem. 
Das anfallende Schmutzwasser ist über eine 
Druckleitung der örtlichen Kanalisation zuzuführen. 
Das Niederschlagswassser der Stellplatzflächen ist 
über ein getrenntes System dem 
Mulden-Rigolen-System (s. Festsetzung nach § 9 
Abs.1 Nr. 14 BauGB) zuzuleiten und hier zur 
Versickerung zu bringen.
hier: 110-kV-Hochspannungsfreileitung Bischmis- heim 
-Heinitz
hier:  Gashochdruckleitung DN 200 Spieser Ring  St. 
Ingbert (Schiffelland)

9. Fläche für Wald
(§ 9 Abs.1 Nr. 18 b BauGB)

siehe Plan
hier: Wald
Innerhalb des Waldes sind Waldwege zur 
Erschließung des Waldes zulässig.

11. Mit Geh-,Fahr-, und Leitungsrecht zu 
belastende Flächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

siehe Plan
hier: Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten des 
Leitungsbetreibers (Hochspannungsfreileitung  VSE 
Verteilnetz GmbH, Gashochdruckleitung  Creos GmbH)

12. Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
sowie Flächen für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen
(§ 9 Abs.1 Nr. 25a und b BauGB)

Nicht überbaubare Grundstücksfläche im 
Sondergebiet:
Derzeit gehölzfreie Flächen in Sondergebiet, die nicht für 
Gebäude, Zufahrten, Stellplätze und sonstige bauliche 
Anlagen benötigt werden, sind dauerhaft zu begrünen 
und gärtnerisch zu unterhalten. Hierzu sind pro 200 qm 
dieser Flächen ein standortgerechter 
Laumbaumhochstamm oder drei standortgerechte 
Sträucher in Gruppen anzupflanzen und dauerhaft zu 
erhalten.

Böschungsbegrünung (P1und P1a und P2)
Im Bereich der mit P1a gekennzeichneten Flächen 
(Böschungen) sind zur Begrünung der Böschungen 
standortgerechte heimischer Gehölze gem. Liste zu 
pflanzen. Die Neuanpflanzungen sind im Verbund von 
2,5m x 2,0m zu pflanzen. Im oberen Drittel der Böschung 
sind heimische Laubbaumhochstämme im Abstand von 
10 m in die Böschung zu integrieren.
Im Bereich der mit P1 gekennzeichneten Flächen 
(Böschungen) sind, wo möglich, die vorhandenen 
Gehölze gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b zu erhalten. Ist ein 
Erhalt der Gehölze nicht möglich, sind zur Begrünung der 
Böschungen standortgerechte Gehölze gem. Liste zu 
pflanzen. Die Neuanpflanzungen sind im Verbund von 
2,5 m x 2,0 m zu pflanzen, wobei zur besseren 
Abschirmung des Planungsgebietes mindestens 30% 
Bäume in die Strauchpflanzung einzubinden sind.
Innerhalb der mit P2 gekennzeichneten Fläche sind 10 
standortgerechte, möglichst heimische, großkronige 
Laubbaumhochstämme (StU 10-12cm) gemäß Pflanzliste 
in einem Abstand von 10 m zu pflanzen. Die 
Unterpflanzung ist aus niedrigwachsenden Sträuchern 
anzulegen. Hierzu sind innerhalb der Fläche in lockerer 
Bepflanzung Gruppen von standortgerechten heimischen 
Zwergsträuchern gemäß Pflanzliste sowie deren für 
Straßenräume geeignete Sorten zu pflanzen.

Stellplatzbegrünung
Auf den Stellplätzen sind in der Summe 37 Hochstämme 
an geeigneter Stelle zu pflanzen. Die Baumstandorte 
haben die Mindestanforderungen der DIN 18920 zu 
erfüllen, d.h. es wird eine offene Fläche von mindestens 
6m² und 16m² Grundfläche des durchwurzelbaren 
Raumes mit einer Tiefe von mindestens 80cm verlangt. 
Die Pflanzqualität hat den Mindeststandards der FLL 
(Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung, 
Landschaftsbau e.V., Bonn) zu entsprechen. Der 
Unterwuchs innerhalb der Baumscheiben ist als 
bienenfreundliche Wildblumenansaat herzustellen. Diese 
Blühwiesenflächen sind durch einmalige Mahd pro Jahr, 
die frühestens ab September zu erfolgen hat, zu pflegen.

Zur optimalen Entfaltung der Funktionalität der 
Gehölzstrukturen sind zur Anpflanzung nur 
gebietsheimische und standortgerechte Arten zu 
verwenden. Die folgende Artenliste stellt eine Auswahl 
der zu pflanzenden Gehölze dar:

Gem. § 14 Abs. 3 LWaldG ist bei der Errichtung von 
Gebäuden auf waldnahen Grundstücken ein Abstand 
von 30 m zwischen Waldgrenze und Außenwand des 
Gebäudes einzuhalten.
Hiervon kann die Forstbehörde Ausnahmen 
genehmigen, wenn der Eigentümer des zu bebauenden 
Grundstücks zugunsten des jeweiligen Eigentümers des 
von der Abstandsunterschreitung betroffenen 
Grundstücks eine Grunddienstbarkeit mit dem Inhalt 
bestellt, die forstwirtschaftliche Nutzung des von der 
Abstandsunterschreitung betroffenen Grundstücks 
einschließlich sämtlicher Einwirkungen durch Baumwurf 
zu dulden und insoweit auf Schadensersatzansprüche 
aus dem Eigentum zu verzichten und aufgrund der 
Standortgegebenheiten, insbesondere der 
Geländeausformung, der Waldstruktur sowie der 
Windexposition keine erhöhte Baumwurfgefahr besteht.

Schutzabstand Wald

St

Gesetzliche Grundlagen

15. Räumlicher Geltungsbereich
(§ 9 Abs.7 BauGB)

Die genauen Grenzen des räumlichen 
Geltungsbereichs der Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanänderung sind der Planzeichnung zu 
entnehmen.

14. Flächen für Aufschüttung, Abgrabungen 
und Stützmauern 
(§ 9 Abs 1 Nr. 26 BauGB)

Siehe Plan,
hier: Stützmauer zwischen Straßenkörper und 
Stellplatzbereich

Der nördliche Rand des Plangebietes liegt innerhalb des 
mit Verordnung festgesetzten Landschaftsschutz- 
gebietes L 4.07.02 „Ruhbachtal  Kirchendeck“. Die 
Herstellung der Böschung sowie der 
Entwässerungsrinne, die nach den Vorgaben des 
Bebauungsplanes naturnah zu gestalten ist, 
innerhalbdes Landschaftsschutzgebietes stellt nach 
Auffassung der Gemeinde Spiesen-Elversberg keine 
erhebliche beeinträchtigung des Landschafts- 
schutzgebietes und seiner Schutzzwecke dar.

Landschaftsschutzgebiet

Schutzabstand von 40 m BAB A 8, gemessen vom 
äußeren Rand der befestigten Fahrbahn.
Innerhalb der Schutzzone dürfen nicht errichtet werden:
- Hochbauten jeder Art außerhalb der zur 

Erschließung der anliegenden Grundstücke 
bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten, jeweils 
gemessen vom äußeren Rand der befestigten 
Fahrbahn,

- bauliche Anlagen, die außerhalb der zur 
Erschließung der anliegenden Grundstücke 
bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten über 
Zufahrten oder Zugänge an Bundesstraßen 
unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden 

sollen
- Aufschüttungen und Abgrabungen größeren 

Umfangs

Schutzabstand von 20 m zur L 112, gemessen vom 
äußeren Rand der für den Kraftfahrzeugverkehr 
bestimmten Fahrbahn.
Außerhalb der zur Erschließung der anliegenden 
Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten 
dürfen längs der Landstraße L 112 Hochbauten jeder Art 
in einer Entfernung bis zu 20 m bauliche Anlagen, die 
über Zufahrten oder Zugänge an die Landstraße 
unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden sollen, 
nicht errichtet werden. Dies gilt entsprechend für 
Aufschüttungen oder Abgrabungen größeren Umfangs.

Schutzfläche nach straßenrechtlichen 
Vorschriften gem. § 24 Saarländisches 
Straßengesetz

Das Plangebiet liegt im Einwirkungsbereich eines 
ehemaligen Bergbaus. Da dieser inzwischen mehr als 
100 Jahre zurückliegt, sind bergbauliche Einwirkungen 
mittlerweile abgeklungen. Allerdings sind aus dem 
Plangebiet tektonische Störungen bekannt. Des 
Weiteren liegen Bereiche mit ehemaligem tagesnahen 
Abbau sowie Tagesöffnungen (Schächte und 
Stollenmundlöcher) im Plangebiet. Aufgrund dieser 
bergbaulichen Vornutzungen muss im Plangebiet 
generell mit Unregelmäßigkeiten im Untergrund und 
mangelnder Standsicherheit gerechnet werden. Vor 
Baubeginn sollte daher die Einschaltung eines 
Baugrundsachverständigen zur weiteren 
geotechnischen Bewertung des Plangebietes erfolgen. 
Die Standsicherheit der Fläche sollte im Einzelfall 
überprüft werden, alle zukünftigen Baumaßnahmen 
sollten erst nach Nachweis bzw. Herstellung der 
Standsicherheit durchgeführt werden.

Ehemaliger Bergbau

Das Plangebiet liegt im Bereich einer ehemaligen 
Eisenerzkonzession. Bei Ausschachtungsarbeiten ist 
daher auf Anzeichen von altem Bergbau zu achten und 
dies ggf. dem Oberbergamt mitzuteilen.

Ehemalige Eisenerzkonzession

Bei Bodenfunden besteht Anzeigepflicht und das 
befristete Veränderungsgebot gem. § 12 des 
Saarländischen Denkmalschutzgesetzes (SDschG).

Bodenfunde

13. Zuordnung von Flächen oder Maßnahmen 
zum Ausgleich
(§ 9 Abs. 1a BauGB)

Den Grundstücken im Bebauungsplan werden folgende 
externe Ausgleichsmaßnahmen zugeordnet:

Waldsicherung und Habitataufwertung für die 
Haselmaus:
Der im funktionalen Zusammenhang mit der 
Planungsfläche (östlich) liegende verinselte Wald auf 
Parzelle Nr. 2/28 in Flur 1 der Gemarkung Elversberg 
wird langfristig in seiner für den nachhaltigen Erhalt der 
Haselmauspopulation notwendigen Flächengröße von ca. 
31 ha nicht reduziert. In Absprache mit dem Forst werden 
Maßnahmen zur Habitataufwertung für die Haselmaus 
durchgeführt. Hierzu erfolgen eine Einzelbaumentnahme, 
um unterwuchs- und strauchreiche Waldbestände zu 
schaffen sowie eine umfangreiche Ausstattung mit 
künstlichen Quartieren (Bilchkästen) um den Tieren eine 
erfolgreiche Sommerquartierwahl zu ermöglichen.  

Erstaufforstungsmaßnahme Marpingen:
Auf Parzelle 479/6 in Flur 17 der Gemarkung Marpingen 
erfolgt die Entwicklung eines Laubwaldes auf Vulkanit 
(Erstaufforstung) sowie die Entwicklung eines vielstufigen 
Waldrandes.

Ökokontomaßnahme:
Das verbleibende Defizit von 209.496 Ökopunkten (plus 
33.000 ÖW für bereits erfolgte Eingriffe) erfolgt über die 
Ökokontomaßnahme „Ökologische Aufwertung des 
oberen Mühlenbachtals (Schiffweiler), Phase 1“. Das mit 
der Änderung des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes verbundene zusätzliche ökologische 
Defizit von 8.745 Punkten ist ebenfalls über die 
Ökokontomaßnahme „Ökologische Aufwertung des 
oberen Mühlenbachtals (Schiffweiler), Phase 1“ 
auszugleichen.

Der Schutzstreifen der 110-kV-Freileitung Bischmisheim  
Heinitz beträgt 50 m (jeweils 25 m beiderseits der 
Leitungsachse).
Die bauliche Nutzung des Leitungsschutzstreifens ist 
nur unter Beachtung der geltenden VDE-Bestimmungen 
zulässig. Für den Fall konkreter Maßnahmen im Bereich 
des Leitungsschutzstreifens sind die 
dementsprechenden Planunterlagen dem Betreiber 
frühzeitig zur Stellungnahme vorzulegen.
Die Standsicherheit des Stahlgittermastes darf weder im 
Rahmen von Bauarbeiten noch durch die spätere 
Nutzung der Fläche als Parkplatz gefährdet werden. In 
einem Radius von 25 m, gemessen vom Mittelpunkt des 
Maststandortes dürfen jegliche 
Tiefbauarbeiten nur mit Zustimmung des 
Leitungsbetreibers in Angriff genommen werden. Der 
Maststandort ist mittels eines geeigneten 
Anfahrschutzes gegen ungewollte Beschädigung durch 
parkende Fahrzeuge zu schützen.

Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,0 m, jeweils 4,0 
m rechts und links der Leitungsachse. Der 
Schutzstreifen ist von jeglicher Überbauung bzw. 
Bepflanzung freizuhalten.

Gashochdruckleitung

Schutzfläche nach straßenrechtlichen 
Vorschriften gem. § 9 FStrG

Zum Fangen und Verbringen der Haselmäuse im 
Rahmen des Bebauungsplanes ist eine 
Ausnahmegenehmigung gemäß § 45 Abs. 7 Nr. 5 
BNatSchG erforderlich.

Ausnahmegenehmigung

2.2 Grundflächenzahl
(§ 16 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 19 BauNVO) Hier: 0,8 im gesamten Plangebiet

Vor der Fällung der Bäume sind alle geeigneten 
Fledermausquartiere durch einen geeigneten 
Fachmann auf Besatz zu überprüfen.

Fledermausschutz

Die Wurzelstockentfernung darf nur in Begleitung einer 
tierökologischen Fachkraft erfolgen.

Haselmausschutz

- Konzertveranstaltungen auf der Spiel- bzw. 
Grünfläche des Stadions sind auf max. zwei bis 
drei Wochenenden zu beschränken.

- Bei den Konzertveranstaltungen auf der Spiel- 
bzw. Grünfläche des Stadions sind die 
Lautsprecheranlagen auf einen 
Gesamt-Schallleistungspegel (LWA) von 131 dB(A) 

bei 4 Stunden Einwirkzeit zu begrenzen. 
- Die Einhaltung des zulässigen 

Immissionsrichtwertes von 70 dB(A) ist von 
einem Lärmschutz-Sachverständigen im Rahmen 

eines Lärm-Monitorings bei jeder Veranstaltung 
überwachen zu lassen.

Immissionsschutz bei Konzertveranstaltungen

Dem LUA sind rechtzeitig vor Baubeginn 
Berechnungen zur Entwässerung der Parkplätze mit 
Zuwegungen gem. ATV-DVWK-Merkblatt M 153 
„Handlungsempfehlungen zum Umgang mit 
Regenwasser“ vorzulegen.

Entwässerung

Die Ausgleichsmaßnahme Erstaufforstung hat 
spätestens bis Ende 2016 zu erfolgen.

Erstaufforstung

Vorbemerkung:

Festsetzungen gem. § 9 BauGB i. V. m. BauNVO, die von der Änderung betroffen sind sowie 
weitere redaktionelle Änderungen werden rot hervorgehoben. Alle anderen Festsetzungen des 
rechtskräftigen Vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Sportpark Kaiserlinde"  bleiben unverändert 
in Kraft.

Aufstellungsbeschluss

Der Gemeinderat der Gemeinde Schmelz hat in seiner 
Sitzung am __.__._____ die 1. Änderung des 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Sportpark 
Kaiserlinde" im beschleunigten Verfahren beschlossen 
(§ 2 Abs. 1 und 13 a BauGB).

Der Aufstellungsbeschluss sowie die Bekanntmachung, 
dass der Bebauungsplan 1. Änderung des 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Sportpark 
Kaiserlinde"“ im beschleunigten Verfahren ohne 
Durchführung einer Umweltprüfungnach § 2 Abs. 4 
BauGB aufgestellt werden soll und wo sich die 
Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung 
unterrichten kann, erfolgte am __.__.____ im 
amtlichen Bekanntmachungsblatt der Gemeinde 
Spiesen-Elversberg

Spiesen-Elversberg, den ................

...............................
 Der Bürgermeister

Der Gemeinderat der Gemeinde Spiesen-Elversberg 
hat in seiner Sitzung am __.__.____ die abgegebenen 
Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange geprüft.

Das Ergebnis wurde denjenigen, die Anregungen 
vorgebracht haben, mit Schreiben vom __.__.____ 
mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB). 

Beteiligungsverfahren

Der Gemeinderat der Gemeinde Spiesen-Elversberg 
hat in seiner Sitzung am __.___.____ den Entwurf der    
1. Änderung des Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
"Sportpark Kaiserlinde" mit Begründung beschlossen 
und zur Auslegung bestimmt.

Der Entwurf der 1. Änderung des Vorhabenbezogener 
Bebauungsplan "Sportpark Kaiserlinde" hat mit der 
Begründung in der Zeit vom  __.__.____ bis 
einschließlich __.__._____ während der Dienststunden 
öffentlich ausgelegen (§ 3 Abs. 2 BauGB). 

Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, 
welche Arten umweltbezogener  Informationen 
verfügbar sind, wurden mit dem Hinweis, dass 
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist 
abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen unberücksichtigt bleiben 
und, dass ein Antrag nach § 47 Verwaltungs- 
gerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm 
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten 
geltend gemacht werden können, am 09.02.2018 
durch Veröffentlichung im amtlichen 
Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Schmelz 
ortsüblich bekannt gemacht.

Die von der Planung berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit 
Schreiben vom __.__._____ von der Auslegung 
benachrichtigt (§ 4 Abs.2 BauGB). Ihnen wurde eine 
Frist bis zum 20.03.2018 zur Stellungnahme gegeben.

Satzungsbeschluss

Die 1. Änderung des Vorhabenbezogener 
Bebauungsplan "Sportpark Kaiserlinde" wurde in der 
Sitzung am  __.__.____ vom  Gemeiderat der 
Gemeinde Spiesen-Elversberg  als Satzung 
beschlossen.

Die Begründung wurde gebilligt (§ 10 Abs.1 BauGB). 

Bekanntmachung

Der Beschluss der 1. Änderung des 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Sportpark 
Kaiserlinde" sowie die Stelle, bei der der Plan mit 
Begründung auf Dauer während der Dienststunden 
von jedermann eingesehen werden kann und bei der 
über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, wurden am 
__.__.____ im amtlichen Bekanntmachungsblatt der 
Gemeinde  Spiesen-Elversberg ortsüblich bekannt 
gemacht. 

Die 1. Änderung des Vorhabenbezogener 
Bebauungsplan "Sportpark Kaiserlinde" ist damit in 
Kraft getreten. 

Spiesen-Elversberg, den ...............

...............................
 Der Bürgermeister

Ausfertigung

Die 1. Änderung des Vorhabenbezogener 
Bebauungsplan "Sportpark Kaiserlinde" wird hiermit 
ausgefertigt. 

Spiesen-Elversberg, den ...............

...............................
 Der Bürgermeister

Straßenverkehrsgesetz (StVG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 5. März 2003 (BGBl.IS.310, 919) 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 04. Dezember 
2018 (BGBl.IS.2251).

Bundesberggesetz (BBergG) vom 13. August 1980 (BGBl. 
I S. 1310) zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 4 des 
Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808).

Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der 
Forstwirtschaft (Bundeswaldgesetz) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 2. Mai 1975 (BGBI. I S. 1037), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. 
Januar 2017 (BGBI. I S. 75).

Waldgesetz für das Saarland (Landeswaldgesetz LWaldG) 
vom 26. Oktober 1977 (Amtsblatt des Saarlandes S. 
1009), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 20. 
September 2017 (Amtsbl. I S. 868).

110-kV-Freileitung

10. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft 

      (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

siehe Plan
M1: Auf der mit M1 gekennzeichneten Fläche ist ein 
vielstufiger Waldsaum, bestehend aus Krautsaum, 
Strauch- und Baumzone durch die Anpflanzung 
standortgerechter, beerenreicher Sträucher im Raster 
2,5 m x 2,0 m (vgl. Pflanzliste Böschungsbegrünung) zu 
entwickeln.

M2: Die Entwässerungsmulde des Mulden- 
Rigolen-Systems ist naturnah auszugestalten und durch 
Überlassung der natürlichen Sukzession zu einer 
frischen bis feuchten Hochstaudenflur zu entwickeln. 
Die regelmäßige (ca. alle 2 - 3 Jahre) Entnahme von 
Gehölzen zur Funktionserhaltung der 
Entwässerungsmulde ist zulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 BauGB und §§ 16 - 21 BauNVO)

siehe Planeinschrieb
Hier: maximale Höhe baulicher Anlagen: 15 m
Unterer Bezugspunkt für die festgesetzte maximale 
Höhe baulicher Anlagen ist der in der Planzeichnung 
eingetragene Punkt in der Nähe der nordwestlichen 
Stadionecke (356,18 m ü NN).

2.1 Höhe baulicher Anlagen 
(§ 16 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 18 BauNVO )

8. Flächen für Abfall- und Abwasserbeseitigung, 
einschließl. der Rückhaltung und Versick- 
erung von Niederschlagswasser
(§ 9 Abs.1 Nr. 14 BauGB)

siehe Plan
hier: Mulden-Rigolen-System zur Versickerung des 
anfallenden Niederschlagswassers.

Pflanzliste für Stellplatzeingrünung (Sorten s. Straßen- 
baumliste der Gartenamtsleiter)
Hochstämme:
- Spitz-Ahorn (Acer platanoides)

Pflanzmaterial und -qualität:
Zur schnelleren Wirksamkeit der Pflanzmaßnahmen 
werden folgende Mindest-Qualitätsstandards an das zu 
verwendende Pflanzenmaterial gestellt:
Hochstämme:2xv., StU 10 - 12 cm
Sträucher:3 Tr., 100-125 cm
Heister: 2xv., 100-150 cm

Pflanzliste Böschungsbegrünung (Beispiele):
Wald-Geißblatt (Lonicera periglymenum)
Faulbaum (Frangula alnus)
Weißdorn (Crataegus monogyna)
Hasel (Corylus avellana)
Schlehe (Prunus spinosa)
Kornelkirsche (Cornus mas)
Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus)
Wolliger Schneeball (Viburnum lantana)
Hundsrose (Rosa canina)
Wild-Apfel (Malus sylvestris)
Wild-Birne (Pyrus pyraster)
Eberesche (Sorbus aucuparia)
Eiche (Quercus robur und Q. petraea)
Hainbuche (Carpinus betulus)
Hänge-Birke (Betula pendula)
Rot-Buche (Fagus sylvatica)
Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus)
Spitz-Ahorn (Acer platanoides)

Pflanzliste Unterplanzung P2 (Beispiele):
Spiersträucher (Spiraea spec.)
Niedrigwachsende Wildrosen (Rosa spec.)
Fünffingerstrauch (Potentilla spec.)

Bund:

Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 
2986), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
3. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694).

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147).

Baunutzungsverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 
3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802).

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und 
die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - 
PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBl. I S. 1802).

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz WHG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. 
August 2021 (BGBl. I S. 3901).

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) Artikel 1 Gesetz 
vom 29. Juli 2009 BGBl. I S. 2542 (Nr. 51); zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I 
S. 3908).

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen 
und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz 
BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. 
Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3901).

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen 
und zur Sanierung von Altlasten. 
(Bundes-Bodenschutzgesetz BBodSchG) Artikel 1 des 
Gesetzes vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt 
geändert  durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 
2021 (BGBl. I S. 306).

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. 
Juli 1999 (BGBl. I S. 1554), zuletzt geändert durch Artikel 
126 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328).

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 
(BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

PlanSIG:Planungssicherstellungsgesetz vom 20. Mai 2020 
(BGBl. I S. 1041), das durch Artikel 7 des Gesetzes vom 3. 
Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694) geändert worden ist.

Land:

Saarländisches Landesplanungsgesetz (SLPG), Gesetz Nr. 
1731 vom 18. November 2010 (Amtsblatt des Saarlandes 
S. 2599), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. 
Februar 2019 (Amtsbl. I S. 324).

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt des 
Saarlandes S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 60 des 
Gesetzes vom 8. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629).

Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saarland 
(Saarländisches Naturschutzgesetz SNG), Artikel 1 des 
Gesetzes Nr. 1592 zur Neuordnung des Saarländischen 
Naturschutz- rechts vom 05. April 2006 (Amtsblatt des 
Saarlandes, S. 726), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 12. Mai 2021 (Amtsbl. I S. 1491).

Saarländisches Wassergesetz (SWG), in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30. Juli 2004 (Amtsblatt des 
Saarlandes S. 1994), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 13. Februar 2019 (Amtsbl. I S. 324).

Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDSchG), Artikel 3 
des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des saarländischen 
Denkmalschutzes vom 13. Juni 2018 (Amtsblatt des 
Saarlandes 2018 S. 358).

Landesbauordnung (LBO), Artikel 1 des Gesetzes Nr. 1544 
zur Neuordnung des Saarländischen Bauordnungs- und 
Bauberufsrechts vom 18. Februar 2004 (Amtsblatt des 
Saarlandes S. 822), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
04. Dezember 2019 (Amtsblatt I 2020 S. 211,760).

Saarländisches Nachbarrechtsgesetz vom 28. Februar 
1973 (Amtsblatt des Saarlandes, S. 210), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 04. Dezember 2019 (Amtsblatt I 
2020 S. 211, 760).

Saarländisches Gesetz zur Ausführung des 
Bundes-Bodenschutzgesetzes (SBodSchG)- Saarländisches 
Bodenschutzgesetz vom 20. März 2002 (Amtsblatt des 
Saarlandes S. 990) zuletzt geändert durch Art.10 Abs.3 
i.V.m. Art.14 des Gesetzes Nr.1632 zur Reform der 
saarländischen Verwaltungsstrukturen vom 21. November 
2007 (Amtsblatt des Saarlandes S.2393).

Saarländisches Gesetz zur Ausführung des 
Bundes-Bodenschutzgesetzes (SBodSchG)- Saarländisches 
Bodenschutzgesetz vom 20. März 2002 (Amtsblatt des 
Saarlandes S. 990) zuletzt geändert durch Art.10 Abs.3 
i.V.m. Art.14 des Gesetzes Nr.1632 zur Reform der 
saarländischen Verwaltungsstrukturen vom 21. November 
2007 (Amtsblatt des Saarlandes S.2393).

Saarländisches Straßengesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Oktober 1977 (Amtsblatt des 
Saarlandes S. 969), zuletzt geändert durch das Gesetz zur 
Reform der saarländischen Verwaltungsstrukturen 
(Verwaltungsstrukturreformgesetz VSRG) vom 21. 
November 2007 (Amtsbl. S. 2393).
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